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Budapest und die Landesbibliothek in Graz hervor. Die natur wiss en-
zehaftlichen Sammlungen und Landesmuseeén, die GemaIde-
galerien, Waffensammlupgen u. a. haben in der Topographie
bei den betreffenden Orten Ervahnung gefunden. Am großartigsten
sind die Hofmuseen in Wien.

Von groher Bedeutung ist für das geistige Leben der Bevölkerung das
Zeitungswesen. Von den 1902 erschienenen 2975 periodischen Druckschriften
sterreichs waren 1817 in dentscher Sprache verfaßt

Soziale und politische Verhältnisse.
A. Soziales Lehben.

Auf éine Familie entfallen in der Monarchie durchsehnittlich
4 Mitglieder, auf oin Haus nicht ganz 416 Bewobner, also etwas mehr
als eine Familie. Am dichtesten sind in dieser Beziehung die Städte, vor
allen Wien, bewohnt; darum ragen auch unter den Kronlandern Triest
mit seinem Gebiete (19 Bewohner auf ein bewohntes Haus) und Nieder-
osterreieh (138) so auffallend hervor. Am geringsten ist die Dichte dieser
Artt unter den österreichischen Kronländern in der Bukowina (5124 Bo

wohner auf ein bew. Haus). —
An Veéréinen zuhlte 1902 die österreichische Reichshälfte allein

beinahe 67. 000 (davon fast 22. 000 in Böhmen!).
Pur die Pflege der Hulfsbedürftigen gibt es, namentlich im öster

reichischen Staatsgebiete, zahlreiche öffentliche Austalten: Kranken-
häuser, Versorgungshäuser zur Verpflegung Erwerbsunfähiger,
Anstalten zur Unterstützung der Armen, zur Pflege und Erziehung der
Blinden, der Taubstummen und Idioten, Waisenhüuser, Kinderbewahr-
anstalten, Kindergürten u. a. — Viele Wobltätigkeitsvereine und

8tiftungen, namentlieb in Wien, sind Zeugnisse des humanen Sinnes
der Bevölkerung.

B. Staatswesen.*)
Durch die von RKarl VI. am 19. April 1718 erlassene und von den Stäânden

bis 1725 angenommene Pragmatische Sanktion vurde die Reichseinheit und
lue EFrblieteit in wanlioher vnd in Ermangelung derselben auch in weibsicher

Linis gesichert. Durch Maria Theéresia wurde die Regierungsform dualissstisch, indem
in den administrativ vereinigten Läudern absolut regiert wurde, wvahrend in Ungarn
die königliche Gewalt durch den Reichstag beschränkt blieb. Im Jahre 1804 wurde
õsterreich als erbliches Kaiserreieh proklamiert. Die Revolution des Jahres
1848 führte zu einer Verfassung, die vorübergehend dem Volke Anteil an der
Regierung gewährte. Nach der Unterdrückung der Revolution aber wurde die
absolute Regierung in beiden Reichshälften eingefuhrt (31. Dezember 1851).

«) Hier möge zunäohst in geschiehtlicher Wiederhbolung an die Erwerbung
der éinzelnen Kronländer erinnert werden.


